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Einleitung 

"Was Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, 
ist zu bekannt, als daß es einer Erörterung bedürfte."\ 

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob Verbrechen gegen die Menschlichkeit als 
Verbrechen an der gesamten Menschheit - mit der Folge einer entsprechenden 
Rechtfertigung zur "universellen" Ahndung - zu verstehen sind. 

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Feststellung, daß im Hinblick auf die 
Übertragung des englischen Begriffes der "crimes against humanity" unterschiedli-
che Übersetzungen möglich sind. Dieser Begriff wird immer dann verwendet, wenn 
besonders abstoßende Verbrechen ein Ausmaß ähnlich dem der NS-Verbrechen er-
reichen und "das Gewissen der Menschheit schockieren"2. Zum einen läßt sich die-
ser Begriff mit "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" übersetzen. Dies impliziert 
die Feststellung eines Verstoßes gegen bestimmte Verhaltensanforderungen, gegen 
einen Mindeststandard ethischen, "menschlichen" Verhaltens. Dies ist jedoch nicht 
die einzige Deutungsweise des Begriffes3, in Betracht käme auch die Übersetzung 
als "Verbrechen an der Menschheit"4. Der Begriff läßt sich demnach auf zwei ver-
schiedene Weisen übersetzens. 

\ Robert H. Jackson, Hauptankläger der Vereinigten Staaten von Amerika im Nürnberger 
Prozeß gegen die sog. ,.Hauptkriegsverbrecher", Erste Anklagerede vom 21.11.1945, dt. in: 
"Staat und Moral", S.60. 

2 V gl. z. B. Donat-Cattin: "The term ,crimes against humanity' is often used by the general 
public to characterise inhumane acts unacceptable for modem civilisation", in: Lattanzi (Hrsg.) 
The International Crirninal Court, S. 49. Becker hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, daß 
eine Beurteilung der Frage, wann eine Tat die gesamte Menschheit berührt, anhand der "welt-
weiten Reaktion", die sie auslöst, problematisch ist, da ein entsprechendes "Weltgewissen" 
nicht existiere und das Maß der moralischen Entrüstung von anderen Faktoren, insbes. macht-
und wirtschaftspolitischen Überlegungen, überlagert werde, s. Der Tatbestand des Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit, S.161, 162. 

3 Zu den Übersetzungsschwierigkeiten bezüglich der Begriffe ,,humanity" (engl.) bzw. 
"l'humanite" (frz.) s. auch Reemtsma, der schließlich vorschlägt, die Bezeichnung "Verbre-
chen gegen die Humanität" zu wählen, Mittelweg 3/1992, S.66. 

4 Dies würde im Englischen in etwa dem Begriff "crimes against mankind", im Französi-
schen dem Begriff "crimes contre le genre humain" entsprechen. Diese Übersetzung wird zum 
Teil für zutreffender gehalten: "Verbrechen gegen die Menschlichkeit sollte wohl heißen, die 
Tater hätten sich an einem ethischen Wert, an der humanitas, vergangen, die Tater wären nicht 
menschlich genug. Das klingt aber sehr abmildernd im Vergleich zu dem Englischen. Hurna-
nity bezieht sich im Englischen auf die Opfer, die Ermordeten und die Menschheit als Ganzes, 
die durch die Morde verhöhnt worden ist, und nicht auf einen fehlenden ethischen Wert bei den 
Tatern.( ... ) Hurnanity kann ,Menschlichkeit' heißen, aber im genannten Zusammenhang heißt 
es eindeutig Menschheit", Leserbrief von Joseph Butler, Lehrbeauftragter für Englisch an der 
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Es handelt sich dabei aber nicht nur um ein linguistisches Problem. Vielmehr las-
sen die unterschiedlichen Übersetzungen den Rückschluß auf ein unterschiedliches 
Verständnis des Konzeptes der "crimes against humanity" zu. Übersetzt man "hu-
manity" mit "Menschlichkeit", so versteht man unter Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit einen Oberbegriff für schwerwiegende Verstöße gegen einen Min-
deststandard "mitmenschlichen" Verhaltens, die eine strafrechtliche Sanktionie-
rung - auf der nationalen oder internationalen Ebene - erfordern. Die Übersetzung 
als "Verbrechen an der Menschheit" deutet dahingegen darauf hin, daß die Taten, 
die bestraft werden sollen, die gesamte Menschheit betreffen. 

Es handelt sich dabei um eine Frage, die in der Literatur und Rechtsprechung zum 
Konzept der Verbrechen gegen die Menschlichkeit früher gelegentlich erwähnt, je-
doch nicht ausdrücklich aufgeworfen oder ausführlich behandelt wurde. Daß diese 
Frage von aktueller Bedeutung ist, zeigt sich daran, daß sie zum Gegenstand einer 
grundlegenden Kontroverse unter den Richtern des durch den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen errichteten Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige 
Jugoslawien geworden ist. Während ein Teil der Richter im Berufungsverfahren ge-
gen Drazen Erdemovic die Sichtweise vertrat, daß Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit die Menschheit als Ganzes beträfen6, lehnte Richter Li dies ausdrücklich ab 
und bezeichnete sie als Verbrechen gegen einen Mindeststandard menschlichen Ver-
haltens 7. Dieser Ansicht hat sich Richter Robinson im Verfahren gegen Dusan Ta-
dieS angeschlossen. 

Die unterschiedliche Übersetzung wirkt sich dann aus, wenn Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit auf internationaler Ebene bestraft werden sollen. Deutet man 

Technischen Universität München, in: SZ v. 28/29.5.1997, S. 14. s. auch Hol/weg, JZ 1993, 
S. 986, Anm.57 sowie Zimmermann, der das Verbrechen ohne nähere Erläuterung als "Verbre-
chen gegen die Menschheit" bezeichnet, ZaöRV 58 (1998), S. 50. 

5 Hierauf hat Schwelb bereits 1946 hingewiesen: "The word humanity (1 'humanite) has at 
least two different meanings, the one connoting the human race or mankind as a whole, and the 
other, humaneness, i. e., a certain quality of behaviour. " Schwelb spricht sich für die Überset-
zung mit ,Menschlichkeit' aus: "It is submitted that in the Charter, and in the other basic docu-
ments which will be discussed in this artic1e, the word humanity is used in the latter sense. It is 
therefore, not necessary, for a certain act, in order to come within the notion of crimes against 
humanity, to affect mankind as a whole. A crime against humanity is an offence against certain 
general principles of law which, in certain circumstances, becomes the concem of the inter-
national community, name1y, if it has repercussions reaching across international frontiers, or if 
it passes in magnitude or savagery any limits of what is tolerable by modem civilizations", 
s. BYIL 23 (1946), S.195. 

6 The Prosecutor v. Drazen Erdemovie (Case No. IT-96-22-A), 7 October 1997, Sentencing 
Judgement, Joint Seperate Opinion of Judge McDonald and Judge Vorah, para. 21. 

7 In: The Prosecutor v. Drazen Erdemovie (Case No. IT-96-22-A), 7 October 1997, Sentenc-
ing Judgement, Separate and Dissenting Opinion of Judge Li, para. 26. 

8 " ••• The proper meaning of a crime against humanity is not that it is a crime against the 
whole of humanity, but rather that it is a crime which offends humaneness, i. e. a certain quality 
ofbehaviour", in: The Prosecutor v. Dusko Tadic (Case No. IT-94-1-T bis R 117), Sentencing 
Judgement, 11 November 1999, S.4. 
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diese Verbrechen als Verstoß gegen einen Mindeststandard menschlichen Verhal-
tens, so wirft dies die Frage auf, welchen Inhalt dieser Standard hat und ob er uni-
versell gültig ist. Deutet man sie hingegen als Taten, die die gesamte Menschheit be-
treffen, so könnten diese Taten möglicherweise auch gegen den Willen des Bege-
hungsstaates geahndet werden. Fraglich ist dann aber, wie eine solche zwangsweise 
Ahndung mit dem Grundsatz der Souveränität der Staaten zu vereinbaren ist. 

Diese Arbeit untersucht, warum Verbrechen gegen die Menschlichkeit "im Namen 
der internationalen Gemeinschaft" und universell verfolgt werden können. Gleich-
zeitig soll damit geklärt werden, ob es sich um Verstöße gegen einen Mindeststandard 
menschlichen Verhaltens oder um Verbrechen an der ganzen Menschheit handelt. 

Hierzu ist es erforderlich, den spezifischen Charakter des Konzeptes der Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit herauszuarbeiten. Sobald man in eine nähere Be-
trachtung der bisher unternommenen Bemühungen, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit im internationalen Recht festzuschreiben, eintritt, stellt man fest, daß das 
Konzept der Verbrechen gegen die Menschlichkeit trotz der gerade in den letzten 
Jahren ausgiebig diskutierten Frage der strafrechtlichen Verfolgung großformatiger 
Menschenrechtsverletzungen auf der internationalen Ebene, die mit der Verabschie-
dung des Statuts für einen ständigen Internationalen Strafgerichtshof in Rom 1998 
ihren Höhepunkt erreichte, letztlich nicht hinreichend geklärt ist. Mittlerweile exi-
stieren verschiedene Definitionen des Tatbestandes. Diese Definitionen wurden mit 
Ausnahme des Statuts von Rom stets reaktiv gebildet und insofern auf den Anwen-
dungsfall "zugeschnitten"9. Dies verlieh dem Konzept seine Effektivität zur Ahn-

9 Diese Vorgehensweise hat dazu geführt, daß sich an den Tatbeständen der Nürnberger 
Prozesse, insbesondere bezüglich der Kategorie der Verbrechen gegen den Frieden, aber auch 
hinsichlich der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine immer noch ,,nachschwelende" 
Diskussion über die Geltung des Prinzips "nullum crimen sine lege" und der Vorwurf eines 
nicht zulässigen ex-postjacto-Rechts entzündete: s. hierzu insbes. Kranzbühler: ,,Das Verbre-
chen gegen den Frieden ist trotz aller mühsamen Ausweitungsversuche des Briand-Kellogg-
Paktes eine Erfindung der Londoner Konferenz ebenso wie das Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit", in: ,,Rückblick auf Nürnberg", S. 13. Der Internationale Militärgerichtshof von 
Nürnberg vertrat bezüglich des Grundsatzes nullum crimen sine lege die Auffassung, hierbei 
handele es sich nicht um eine Beschränkung der Souveränität, sondern um einen ,Grundsatz 
der Gerechtigkeit'. Nicht die Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher sei ungerecht, sondern 
eine Straffreiheit wäre ungerecht. Das amerikanische Militärgericht bezweifelte im sog. ,)uri-
stenprozeß" die Anwendbarkeit des Grundsatzes auf das Völkerrecht aufgrund dessen dyna-
mischer Natur: ,,Der Versuch, den ex-post-facto-Grundsatz auf richterliche Entscheidungen 
unter gemeinem Völkerrecht anzuwenden, würde bedeuten, dieses Völkerrecht im Keime zu 
ersticken.", s. Peschel-Gutzeit (Hrsg.), Das Nürnberger Juristen-Urteil von 1947, S.57. Zur 
Diskussion nach dem Zweiten Weltkrieg, s. v. a. SJZ 1947, Sondernummer: "Humanitätsver-
brechen und ihre Bestrafung", von Hodenberg, Sp. 113ff., Wimmer, Sp. 123ff., Radbruch, 
Sp. 131 ff. s. auch Lange, DRZ 1948, S.155 ff. Allgemein: v. a. Triffterer, Dogmatische Unter-
suchungen zur Entwicklung des materiellen Völkerstrafrechts seit Nürnberg, S.124ff., Jung, 
Die Rechtsprobleme der Nürnberger Prozesse, S. 137ff., Hoffmann, Strafrechtliche Verant-
wortung im Völkerrecht, S.139ff., Dahm, Zur Problematik eines Völkerstrafrechts, S.55ff. 
Die Frage der Geltung des Grundsatzes" nullum crimen sine lege" im Bereich des Völkerstraf -
rechts ist umstritten. Insbesondere wird vertreten, daß aufgrund der Natur des Völkerrechts 


